
 
 

Protokollauszug 
aus der 

48. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landes-
hauptstadt Potsdam  

vom 06.03.2019 

 
öffentlich 
Top 6.22 Friedwald im Wildpark 

18/SVV/0966 
geändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung empfiehlt, 
dem Antrag mit folgender Änderung zuzustimmen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen in 
den an die Forststraße angrenzenden Bereichen des Wildparks ein so genannter Friedwald ein-
gerichtet werden kann. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung Dem Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und 
ländliche Entwicklung soll im Mai 2019 berichtet werden. 
 
Abstimmung: 
Die vom Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung empfohlene 
Änderung wird 
 
mit Stimmenmehrheit angenommen, 
bei zahlreichen Stimmenthaltungen. 
 
Anschließend wird der so geänderte Antrag zur Abstimmung gestellt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
in den an die Forststraße angrenzenden Bereichen des Wildparks ein so genannter Fried-
wald eingerichtet werden kann. 
Dem Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung soll im Mai 
2019 berichtet werden. 
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BESCHLUSS 
der 48. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 06.03.2019 

 
 
 Friedwald im Wildpark 

Vorlage: 18/SVV/0966 
  

 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen in den an die Forststraße angrenzenden Bereichen des Wildparks 
ein so genannter Friedwald eingerichtet werden kann. 
Dem Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung soll 
im Mai 2019 berichtet werden. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen, 
bei zahlreichen Stimmenthaltungen. 

 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 11. März 2019  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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